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Sachverhalt und Anträge 

Auf die am 30. Januar 1985 unter Beanspruchung der 

Prioritt einer Osterreichjschen Anmeldung vom 

27. Februar 1985 (AT 628/84) eingereichte europäische 

Patentanmeldung Nr. 85 890 021.0 wurde das europãische 

- 	 Patent Nr. 0 155 257 erteilt. Der Hinweis auf die 

Erteilung wurde am 22. Mrz 1989 bekanntgemacht. 

Gegen das erteilte Patent hat die Beschwerdegegnerin 

(Einsprechende) am 21. Dezeither 1989 Einspruch eingelegt 

und beantragt, das Patent in vollem Umfang zu widerruf en, 

und zwar wegen mangelnder Neuheit bzw. erfinderischer 

Ttigkeit gegenuber dem Stand der Technik gemag den 

Dokument en 

Dl: 	DE-A-1 938 010 

D2: 	EP-A-0 057 808. 

Mit am 12. Dezernber 1990 mündlich verkUndeter und am 

22. Juli 1991 mit schriftlicher BegrUndung zur Post 

gegebener Entscheidung hat die Einspruchsabteilung das 

Patent widerruf en. 

In ihrer Entscheidung vertrat sie die Auffassung, dag das 

nach einer volistandigen Abgrenzung gegenQber der Di 

ilbrigbleibende Merkmal aus dem un Einspruchsverfahren neu 

vorgelegten Anspruch 1 in naheliegender Weise aus dieser 

Druckschrift abgeleitet werden konne. 

Gegen diese Entscheidung hat die Beschwerdeführerin 

(Patentinhaberin) am 21. September 1991 Beschwerde 

eir.geiegt und gieichzeitig die Beschwerdebegründung 

eingereicht. 

.1... 
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Die Beschwerdegebuhr 1st am 19. September 1991 

eingegangen. 

In einer Mitteilung yam 22.. Juli 1992 zur Vorbereitung 

einer von den Parteien beantragten mUndlichen Verhandlung 

hat die Karniner Bedenken geui!ert, ob der Gegenstand des 

im Beschwerdeverfahren zunächst aufrechtérhaltenen 

- 	 Anspruchs 1 gemag der angefochtenen Entscheidung 

eindeutig aus der Anrrteldung in der ursprUnglich 

eingereichten Fassung entnebmbar war. Zuxn Stand der 

Technik wurde ergnzend auf die im Patent genannte 

Druckschrj ft 

D3: 	US-A-2 187 755 

hingewiesen. 

In der mUndlichen Verhandlung vor der Kammer yam 

20. Qktober 1992 hat die BeschwerdefQhrerjn einen neuen 

einzigen Patentanspruch und eine angepaIte Beschreibung 

eingereicht. Sie beantragte die Aufhebung der 

angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des 

Patents auf der Basis dieser in der mUndlichen 

Verhandlung eingereichten Unterlagen und der erteilten 

Zeichnung. 

Der unabhngige Anspruch 1 lautet wie folgt: 

"1. Verbundgleitlager, bestehend aus einer tragenden 

StQtzschale (1), einer auf der StQtzschale (1) 

aufgebrachten Lagerinetailschicht (2) sowie aus einer auf 

der Lagermetallschjcht (2) aufgetragenen Laufschicht (3), 

zwischen der und der Lagermetallschicht (2) eine 

Zwischenschjcht (4) vorgesehen ist, dadurch gekenn-

zeichnet, daE die die Zwischenschicht (4) tragende Ober-

fläche der Lagermetallschicht (2) eine Prof ilierung (5) 

mit einer Profiltiefe (t) aufweist, die kleiner als die 

1218.D 	 . -.1... 
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geringste Schichtdjcke der unverschlisseflefl Laufschicht 

(3), aber grOier als die 1,5fache Dicke (s) der der 

Prof ilforrn folgenden Zwischenschjcht (4), mindestens aber 

5 pin ist, dag die Prof ilierung (5) sich zurnindest un 

wesentlichen in Laufrichtung erstreckende Nuten (5a) 

bildet und da1! die Lauff1che (3) des unverschlissenen 

Lagers eine der Prof ilierung (5) folgende Prof ilierung 

(3) aufweist." 

Dieser Anspruch entMlt im letzten Teil ein aus der 

Beschreibung und Zeichnung entnoxnmenes Merkrnal, das nicht 

in den Priorittsunter1agen enthalten war (Merkxnal C), 

vgl. unten Punkt X). 

In Anbetracht des hierdurch entstandenen, urn ein Jahr 

erweiterten Zeitraurns für den in Betracht zu ziehenden 

Stand der Technjk wurde in der mündlichen Verhandlung 

entschieden, das Verfahren schriftlich fortzusetzen und 

der Beschwerdegegnerjn innerhaib einer Frist von 

2 Monaten Gelegenheit zur Stellungnahrne zu geben. 

VII. Mit der Eingabe vorn 15. Dezernber 1992 hat die Besc'nwerde-

gegnerin noch auf die US-A-2 648 580 (D4) verwiesen und 

weitere Argurnente vorgebracht, weshaib der Gegenstand des 

Patentanspruchs des genderten Patents nicht ursprunglich 

of fenbart sein dUrfte und darüber hinaus bei Thrn die 

Neuheit, zuinindest aber eine erfinderische Tãtigkei: 

fehle. 

Sie stellte zusätzlich zu dern Hauptantrag, die Beschwerde 

zurückzuweisen, noch die Antráge: 

- die Sache an die Einspruchsabteilung 

zurUckzuverweisen, und 

- hilfsweise, erneut einen Termin zur mQndlichen 

Verhandlung anzuberaurnen. 
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Mit Bescheid vom 7. April 1993 hat die Kamrner die 

Parteien mitgeteilt, dag sie die Bedenken der Beschwerde-

gegnerin hjflsichtlich der Erfullung der Erfordernisse des 

Artikels 123 (2) EPU nicht teile und auch die zitierten 

Dokumente, einschljeZljch der D4, nicht geeignet 

erscheinen, die Neuheit und erfinderischeTtigkeit des 

Anspruchsgegenstandes in Frage zu stellen. 

Die Karnrner sah weiter keinen Grund, den weiteren Anträgen 

der Beschwerdegegnerjn stattzugeben. 

Die Beschwerdegegnerjn hat hierzu ira Schreiben vom 

8. Juni 1993 Stellung genornmen und ihre abweichende 

Auffassung nocbrnals dargelegt. 

Die EeschwerdefQhrerin hat im schrift].ichen Verfahreri und 

whrerid der mUndfljchen Verhandlung in bezug auf das 

geltende Patentbegehren (siehe Punkt VI.) im wesentlichen 

folgendes vorgetragen: 

Anderuncren 

Die gegenuber dem erteilten Anspruch 1 hinzugefugten 

Merkrnale seien 

die Profiltjefe (t) ist kleiner als die geringste 

Schichtdicke der unverschlissenen Laufschicht (3), 

die Prof ilierung (5) ist von sich zumindest im 

wesentlichen in Laufrichtung erstreckende Nuten (5a) 

gebildet und 

die Lauffläche (3) des unverschlissenen Lagers weist 

eine der Prof ilierung (5) folgende Prof ilierung (7) 

auf. 

1218.D 	 . . . 1g... 
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Das Merkmal a) sei zweifelsfrei aus der Figur entnehmbar. 

Im ubrigen sei es im Hinblick auf die irn Patent 

angesprochene Problematjk bezUglich der am Ende der 

Lebensdauer des Lagers zu erwartenden erhOhten Reibung 

als Folge der als Lagermaterial ungeeigneten Nickel-

schicht dem Fachmann kiar, dais. die Profiltiefe funktions-

bedingt wesentlich kleiner als die unverschlissene 

Laufschicht sein soilte. 

Merkmal b) sei in dern erteilten bzw. ursprQnglich 

eingereichten Anspruch 2 enthalten. 

Merkrnal c) sei auf die Angaben in Spalte 3, Zeilen 56 bis 

59 des Patents bzw. Seite 4, zeilen 30 bis 33 der 

ursprunglich eingereichten Anmeldungsbeschreibung in 

Verbindung mit der Figur zurückzuführen. 

Die Figur betreffe zwar eine schematische Darstellung des 

Verbundgleitlagers, nach Angabe des "Brockhaus"-WOrter-

buchs enthalte eine soiche Darstellung jedoch "alle 

wesentlichen Merkinale". Im vorliegenden Fall seien die 

Gr6fenverhã1tnisse auch in der Anmeldung, wie sie 

ursprUnglich eingereicht wurde, als wesentlich erkennbar 

und daher für den Fachrnann offensichtlich auch in der 

schematischen Darstellung in ihrer Relation rnaigetreu 

wiedergegeben. 

Die Neuheit des Gegenstands des vorliegenden Patent-

anspruchs sei gegeben, denn die Merkmale a) bis C) seien 

weder der Dl noch der D2 oder D3 entnehrnbar. Die Angabe 

der Laufschichtdicke auf Seite 12, Absatz 1 der Dl 

beziehe sich ausdrQcklich auf das AusfQhrungsbeispiel 

nach den Figuren 1 und 3, für das auf Seite 10, letzter 

Absatz eine Tiefe des Kreuzgewindes von 0,1 mm bis 
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0,15 mm angegeben sei, was eindeutig mehr ais die 

Schichtdichte Uber den Feldern (5) von 0,03 bis 0,07 mm 

sei. 

Zwar sei in Anspruch 6 eine Untergrenze der Tiefe des 

Kreuzgewjndes von 0,03 mm beansprucht, es sei jedoch 

nicht zulassig, diesen Wert mit den miteigenen 

Maiangaben versehenen Beispielen der Figuren 1 und 3 zu 

kombinjeren, wie dies von der Beschwerdegegnerin getan 

wurde. 

Da es sich bei der Dl urn Aussparungen in der Form eines 

Kreuzgewindes handle und offensichtlich die Laufflche 

noch bearbeitet werde, seien auch die Merkmale b) und c) 

diesem Stand der Technik nicht entnehrnbar. 

Hinsichtlich der erfinderischen Tätigkeit sei 

insbesondere auch die jeweilige Aufgabenstellung zu 

berücksichtigen. Nach der Dl solle zumindest nach einer 

Einlaufphase eine Laufflche vorliegen, die hrtere und 

weichere Werkstoffanteile an ihrer Oberfläche aufweist, 

urn eine Mischwirkung zu erzielen. Im Gegensatz dazu gehe 

die Erfindung von einem Lager aus, das eine whrend 

seiner Qberwiegenden Laufzeit einheitliche Lauffläche aus 

einem weichen Laufschichtwerkstoff aufweisen soil. Es 

würden somit gattungsfrernde Gleitlager miteinander 

verglichen, wobei das nach der Erfindung zu iOsende 

Problem bezUglich des am Ende der Lebensdauer des Lagers 

auftretenden Risikos des Fressens von Welle und Zwischen-

schicht bei der Dl gar nicht auftreten kOnne, weil eben 

von vornherein oder nach kurzer Einlaufzeit eine Misch-

laufflãche angestrebt wird, die aufgrund der Lager-

konstruktion bis zuin Ende der Laufzeit vorliege. Die Dl 

kOnne daher keine Anregung für die Erfindung geben. 

Die D2 of fenbare zwar Gleitlager mit nutenartigen 

Ausnebmungen, die im wesentlichen in Laufrichtung 

1218.D 	 . . ./. 
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verlaufen, hier handle es sich aber ebenfalls nicht urn 

ein Dreischichtverbundgleitlager, sondern urn ein Lager 

mit angestrebter Mischoberflàche. Der härtere Lagerwerk-

stoff der Mischoberflãche kOnne daher nicht mit der 

Zwischenschicht aus dern Patent verglichen werden. 

Ahnliches gelte für die D3, die in Spalte 1, Zeilen 46 

bis 64 der Patentschrift im einzelnen erläutert sei. 

Das Lager, wie es nun beansprucht werde, vermeide eine 

schnelle ZerstOrung des Lagers durch erhOhte Anreibung 

(sog. Fressen) am Ende seiner Lebensdauer. Diese 

Aufgabenstellungen sei in keiner der Entgegenhaltung 

angesprochen oder abzuleiten, da sowohi Dl als auch der 

D2 bzw. D3 Lagerf1chen aus Mischlaufflächen anstreben, 

wobei ein Fressen am Ende der Lebensdauer des Lagers 

schon von der Konstruktion dieser Lager nicht zu 

befUrchten sei. 

DarQber hinaus habe der beanspruchte Gegenstand noch den 

Vorteil, dais ein Ausbohrvorgang erspart werden kOnne. Da 

der Fachmann bei hydrodynamischer Schmierung von 

Lagerstellen irnrner bemOht sei, die Lagerf1chen glatt 

auszuführen, damit die hydrodynamische Scbrnierung nicht 

gefahrdet wird, sei es nicht naheliegend, soiche F1cher 

unbearbeitet zu lassen. Bei dem im Patent of fenbarten 

Lager sei es jedoch mOglich, den letzten Bearbeitungs-

schritt wegzulassen, weil die Profilierung &uZerst klein 

sei und während des Einlaufvorgangs relativ schnell durch 

Verschleig verschwinde. 

Die neu genannte D4 zeige lediglich, daZ es an sich 

bekannt sei, eine Lauffichenwe11igkeit zuzulassen. Da 

jedoch nicht vergleichbare Verh1tnisse und Ziel-

vorstellungen vor1gen, rnüsse D4 als für die Beurteilung 

der Patencfhigkeit des Anmeidungsgegenstands unerhebiich 

angesehen werden. 

128.D 	 . . .1... 



- 8 - 	 T 0748/91 

XI. 	Zur Stützung ihrer Antrge vertrat die Beschwerdegegnerjri 

im wesentlichen folgende Auffassung: 

Anderunen 

Das Merkrnal a) sei nicht eindeutig inder Anmeidung, wie 

sie eingereicht wurde, of fenbart und verstoIe sornit 

gegen Artikel 123 (2) EPU. Nach der Rechtsprechung der 

Beschwerdekarnxnern sei es nicht zulssig, aus Schema-

zeichnungen GrOl!,enverhaltnjsse abzuleiten. 

Im Ubrigen widerspreche dieses Merkmal dem letzten Teil 

des neuen Anspruchs. Danach soil die Laufflë.che die 

gleiche Prof ilierung wie die Lagerrnetallschicht 

aufweisen, damit besitze aber die Laufschicht eine 

gieichinJ,jge IJicke und es gebe keine "geringste 

Schichtdicke. 

Auch das Merkmal c) sei in dieser Form ursprQnglich nicht 

offenbart, denn der Satz 

ludie ursprUngliche Ausbildung der Laufflãche 3 spielt 

dabei keine RollehI 

kOnne von einern FacI-iniann, der die Probleme bei der 

Herstellung solcher Lager kennt, auch so verstanden 

werden, dag damit ein auf Seite 9 der Entgegenhaltung Di 

beschriebenes Hersteliungsverfahren beschrieben werde 

denn auch bei diesem Herstellungsvorgang besitze die 

ursprüngliche Ausbildung der Lauffläche vor der 

Nachbearbeitung eine profilierte Form. Es sei ja nicht 

gesagt, dais das Lager nach dern Streitpatent auch 

tatsächlich in dieser "ursprUnglichen profiliercen Form" 

ein Fertic-oroduke sei. 

1218.D 	 . . .1... 
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Der neue Anspruch entspreche in seinem zweigliedrigen 

Aufbau nicht der Regel 29 (1) EPU, denn es seien Merkmale 

im kennzeichnenden Teil aufgefuhrt, die identisch aus em 

und derselben Entgegenhaltung (Dl) bekannt seien. 

Wie schon die Einspruchsabteilung zutref fend ausgefQhrt 

habe, sei zusátzljch zu den Merkmalen des Oberbegriffs 

auch das Merkmal a) aus Dl bekannt, nm1ich aus 

Anspruch 6 und der Beschreibung, Seite 12. Nach 

Anspruch 6 kann die Tiefe des Prof us 0,03 rran betragen, 

nach der Beschreibung Seite 12, Zeile 4 kann die 
Schichtdicke des Lagermaterials an den Feldern 0,07 mm 

sein. Darnit sei die Bemessungsvorschrift riach Merkmal a) 

identisch bekannt. 

Das Merkirial b) sei ebenfalls aus Anspruch 6 der Dl 

bekannt, denn das dort beschriebene Kreuzgewinde mit 

einer Steigung von 100  erfUlle identisch dieses Merkmal. 

Die US-A-2 648 580 (D4) gebe das Fachwissen für den 

Hersteller von Verbundgleitlagern wieder. Wenn em 

soicher Fachxnann die Seite 9 von Dl studiere so entnehrne 

er, da:9 beim Galvanisieren eine profilierte Laufschicht 

am unverschlissenen Lager entstehe, die nicht unbedingt 

schon vorher glatt bearbeitet werden mUsse - was unter 

manchen Umständen zwar "zweckmã1ig" sein mag - sondern 

die gemag seinem Fachwissen auch unmittelbar in gewellter 

Form nach Fig. 3 der US-Patentschrift als Verbundgleit-

lager benutzt werden kOnne, die sich dann irn Laufe der 

Zeit von selbst gemag Fig. 4 egalisiere. Auch das Merkmal 

C) sei somit implizit in der Offenbarung von Dl 

enthalten. 

12i.D 	 . . 1'... 
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Selbst wenn die Beschwerdekjijer trotz obiger Darlegungen 

die Neuheit für gegeben ansehen sollte, so mUsse es im 

Hinblick auf die Entgegenhaltung Dl und D4 für jeden 

Facbmann naheliegend sein, ein Verbundgleitlager riach dem 

neuen Patentanspruch zu gestalten. 

Sowohi die Entgegenhaltung Dl als auch die Druckschritc 

D4 betrfen Verbundgleitlager, starnmten also aus dem 

gleichen Fachgebiet und bezOgen sich auch auf dieselbe 

Problematjk. Es mUsse daher ausgehend von der Entgegen-

haltungDl, die alle speziellen Bemessungsvorschriften 

des neuen Patentanspruchs und auch die Ausrichtung der 

Nuten vorwegnehine, als naheliegend angesehen werden, 

gleichzeitjg auch noch die Laufflache des unver-

schlissenen Lagers profiliert zu lassen, wie dies als 

eine MOglichkeit in der D4 beschrieben sei. 

Antraa auf ZurUckverweisung an die 1. Instanz und Antrag 

auf erneute mündliche Verhand1unc 

Der am Schlug derrnündlichen Verhandlung von der 

Patentinhaberin vorgelegte neue einzige Anspruch werfe - 

wie dargelegt - eine Vielzahl von formalen und sachlichen 

Problemen auf, die keineswegs im schriftlichen Verfahren 

vor der Beschwerdekarnmer geklärt werden kOnnten. 

Obwohl die Patentinhaberin genQgend Zeit gehabt hatte, 

sich auf ein eingeschranktes Schutzbegehren vorzu-

bereiten, habe sie bis zuin Ende der mündlichen 

Verhandlung gewartet, urn ein bisher überhaupt nichc als 

erfindungswesentlich angesprochenes Merk.rnal, das zudern 

nicht einrnal in den Priorittsunter1agen enthalten sei, 

aus der Beschreibung in den Patentanspruch zu Qbernehmen. 

Darnit würden v011ig neue Tatsachen geschaffen und das 

Schutzbegehren sowohi bezüglich Aufgabe als auch LOsung 

1218.D 	 . . -I.. 
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derart verndert, dag es gerechtfertigt sei, die Sache an 

die Vorinstanz zurUckzuverwejsen oder eine erneute 

mUndliche Verhandlung anzuberaumen. 

Exit scheidungggrunde 

Die Beschwerde entspricht den Artikein 106 bis 108 sowie 

den Regein 1 (1) und 64 EPU; sie ist zulassig. 

Anderungen 

2.1 	Der nun geltende Anspruch basiert auf dern erteilten 

Anspruch 1 und enthâlt zusAtzlich folgende Merkmale: 

die Profiltiefe ist kleiner als die geringste 

Schichtdicke der unverschlissenen Laufschicht, 

die Prof ilierung bildet sich zurnindest irn 

wesentlichen in Laufrichtung erstreckende Nuten und 

die Laufflãche des unverschlissenen Lagers weist eine 

der Prof ilierung der Lagermetallschicht folgende 

Prof ilierung auf. 

2.1.1 Das Merkrnal a) ist nach Auffassung der Karnrner klar 

ersichtlich aus der Figur entnebxnbar. 

Zwar handelt es sich hier urn einen schematischen 

Querschnitt des beanspruchten Verbundgleitlagers, jedoch 

ist im vorliegenden Fall unrnittelbar für den Facbrnann zu 

erkennen, daZ die relativen Dicken der Lagermaterial-

schichten in ihrer Relation richtig wiedergegeben sind. 

Wie von der Beschwerdeführerin aus "Brockhaus zitiert 

wurde, enthalten schexnatische Darstellungen die 

.1. - 
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wesentlichen Merkrnale eines Gegenstandes. Da im 

vorliegenden Fall die Schichtdicken des Lagers sowie ihre 

Schichtdickenrelatjonen zueinander eindeutig wesentliche 

Bestandteile des Gegenstandes sind, weil die gesarnte 

Of fenbarung der ursprungljch eingereichten Anmeldung bzw. 

des Patents auf ein aus rnehreren unterschiedlich dicken 

Schichten aufgebautes Gleitlager gerichtet ist, 1st die 

- Kammer der Auffassung, dais, der Facbinann das Merkmal, da 

die Profiltiefe der Prof ilierung der Lagerrnetaiischicht 

kleiner als die Dicke der Laufschicht ist, der Zeichnung 

zweifelsohne entnimmt. 

Aber auch im Hinblick auf die von der EeschwerdefQhrerin 

vorgebrachten Arguinente hinsichtlich der Gestaltung von 

Dreischichtgleitlagern und die Funktion der Zwischen-

schicht als Diffusionssperre bzw. Haftvermittler sowie 

die im Patent angesprochene Problematik bei dem Durch-

bruch der als Lagematerial ungeeigneten Zwischenschicht 

1ä1t der Fachmann uz-imittelbar erkennen, daE die Zwischen-

schicht selbst im Verhãltnis zur Laufschicht relativ dunn 

1st und die Profiltiefe nur soviel grOer als die 

Zwischenschjchtdicke sein mul,, dais beirn Durchbruch der 

Zwischenschjcht keine durchgehende Zwischenschicht-

oberfiache entstehen kann (siehe auch Spalte 2, Zeilen 13 

bis 21 und Zeilen 42 bis 44 des Patents bzw. die 

identischen Angaben in der ursprunglichen Beschreibung). 

Andererseits mui3 die Laufschicht so dick bemessen sein, 

dais eine ausreichende Lebensdauer des Lagers 

gewährleistet ist. 

Die Eeschwerdegegnerin hat zur StUtzung ihrer Auffassung, 

wonach generell keine Maf?angaben aus schematischen 

Zeichnungen abgeleitet werden dürf en, auf eine 

Entscheidung dieser Kairuner (T 451/88 vorn 15. Januar 1990) 

hingewiesen. Dort wurde eine Entnahrne von 

Ma1verhltnissen aus einer Schernazeichnung verneint, 

jedoch nach eingehender Prufung der Grundsatzfrage "ob 

1218.D 	 . . .1... 
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die zeichnerische Darstellung dem zustandigen Fachmanri 

eine für ihn erkennbare und ausfQhrbare Lehre zum 

techriischen handeln vermittle", was in jenern Fall 

verneint wurde. Wie vorstehend erlutert wurde, enthalt 

die Beschreibung des Patents jedoch im vorliegenden Fall 

eine für den Fachmann ausreichende Lehre für eine 

eindeutige Auslegung der Zeichnung irn Sinne des Merkmals 

a). 

Auch kann in vorliegendem Fall kein Widerspruch des 

Merkmals a) mit anderen Merkmalen des Anspruchs 1 gesehen 

werden. Bei dem Ublichen und auch im Patent of fenbarten 

galvanische Auftrag der Laufschicht sind durchaus bei 

Auftrag auf eine profilierte Oberflche kleine Schicht- 

dickeunterschiede moglich, da bekanntlich schàrfere 

Ubergange und Spitzen der Basisschicht ausgeglichen 

werden, wie dies auch in der Zeichnung durch die 

strichlierte Linie 7 angedeutet wird (siehe auch D4, 

Fig. 3). 

2.1.2 Das Merkrnal b) war im erteilten bzw. ursprunglichen 

Anspruch 2 enthalten. 

2.1.3 Merkxnal C) ist aus der Figur in Verbindung mit dem Text 

in Spalte 3, Zeilen 56 bis 59 des Patents bzw. in den 

ursprünglichen Anmeldungsunterlagen Seite 4, Zeilen 30 

bis 34 abzuleiten. Im ubrigen gelten hier die 

Uberlegungen bezüglich des Merkmals a) entsprechend. 

Die Beschwerdegegnerin hat hierzu noch vorgebracht, da1 

nicht eindeutig of fenbart sei, dag das Lager nach dem 

Streitpatent tatsächlich in der ursprunglich profilierten 

Form ein Fertigprodukt sei. Da jedoch die Anmeldungs- 

unterlagen keinen Hinweis vermittein, da, Zwischen-

produkte beschrieben oder beansprucht werden und da auch 

die Prof ilierung der LaufflChe offensichtlich sehr 

gering ist, so dag die Laufflãche - welcher Begriff schon 
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selbst ein Zwischenstadium in der Herstellung aussch1je9t 

- noch irnmer als Lauff1che mit relativ hoher Ober-

flãchengute anzusehen ist, k(5nnen die Bedenken der 

Beschwerdegengerjn nicht geteilt werden. 

Zu dem Einwand der Beschwerdegegnerjn, dag die Merkmale 

a) bis c) nicht in ihrem neu beanspruchten Zusarnmenhang 

offenbart seien, ist zu bemerken, dag in der Anmeldung, 

wie sie ursprungljch eingereicht wurde, und im erteilten 

Patent nur eine einzige AusfUhrungsform des offenbarten 

Verbundgleitlager beschrieben ist. Bei dieser sind unter 

anderem alle Merkmale a) bis c) verwirklicht, weshalb der 

beanspruchte Gegenstand auch als offenbarte Einheit 

gesehen werden muf. 

2.1.4 Aufgrund obenstehender Feststellungen kornrnt die Kammer zu 

dem Sch1u, dag der Patentanspruch den Erfordernissen des 

Artikels 123 (2) und (3) EPU entspricht. 

2.2 	Die Beschwerdegegnerin hat noch eine unvo11stndige 

Abgrenzung nach Regel 29 (1) a) EPU gegenUber den 

Of fenbarungen der Dl beanstandet. 

Zwar ist die Kammer ebenfalls der Auffassung, daZ von den 

zitierten Dokurnenteri die Dl den relevantesten Stand der 

Technik beschreibt. Sie hat auch im Bescheid vom 

7. April 1993 hierauf hingewiesen, sieht es jedoch aus 

nachfolgenden Grunden nicht als sinnvoll an, den 

Patentanspruch gegenUber diesem Stand der Technik 

abzugrenzen. 

Es handelt sich bei dem Lager nach der Di für den 

Facbrnann eindeutig urn ein Gleitlager, das für Grenz-

schmierung konzipiert ist (siehe auch Seite 13, zweiter 

Absatz der Dl) , whrend es sich bei dem Lager nach dem 

angefochtenen Patent urn ein hydrodynamisch geschrniertes 

Gleitlager handelt (siehe Spalte 2, Zeilen 59, 60 des 
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Patents) . Da diese andere Verwendung, wie von der 

BeschwerdefUhrerin überzeugend vorgebracht wurde, 

grundsatzlich andere konstruktive Uberlegungen erfordert 

und darüber hinaus gleiche konstruktive Mainahrnen 

unterschiedliche technische Wirkungen bei verschiedenen 

Gleitlagertypen bewirken kOnnen, kann das aus Dl bekannte 

- 	 Gleitlager nicht als gattungsbildend für das 

hydrodynamisch gescbrnierte Gleitlager nach dem 

angefochtenen Patent dienen. 

Irn ubrigen ist die Dl ausreichend in der neuen 

Beschreibungseinleitung des geanderten Patents 

koininentiert, so dag die Erfordernisse der Regel 27 (1) b) 

EPU erfüllt sind. 

	

3. 	Stand der Technik 

	

3.1 	Qbwohl es sich, wie vorstehend dargelegt, in Dl urn em 

Gleitlager handelt, das für Grenzschrnierbetrieb 

konzipiert ist und nicht, wiebei dem Dreistof f-

verbundlager des Patents, urn ein hydrodynamisch 

gescbrniertes Lager, zeigt ein Vergleich des Gegenstands, 

wie er un vorliegenden Patentanspruch definiert wird, mit 
dem Lager nach Figur 3 der Dl, dag theses bekannte Lager 

im Neuzustand ebenfalls als Dreistofflager aufgefaI!,t 

werden kann (siehe auch Seite 7, Zeilen 3 bis 7 der Dl) 

Die Ausführungsform nach der Figur 3 zeigt ein Verbund-

gleitlager, bestehend aus einer tragenden StQtzschale 

(1), einer auf der Stützschale (1) aufgebrachten Lager-

metallschicht (2) sowie einer auf der Lagermetailschicht 

(2) aufgetragenen Laufschicht (3), zwischen der und der 

Lagermetallschicht (2) eine Zwischenschicht (6) 

vorgesehen ist, wobei die die Zwischenschicht (6) 

tragende Oberf1che der Lagermetallschicht (2) eine 

Profilierung (4) mit einer Profiltiefe (0,1 bis 0,15 mm, 

siehe Seite 10, letzten 4 Zeilen) aufweist, die grOfer 
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als die 1,5fache Dicke (0,001 bis 0,002 mm) der der 

Prof ilform folgenden Zwischenschicht (6), mindestens 

jedoch 0,03 mm 1st (0,03 bis 0,07 mm, siehe Seite 12, 

Zeile 4), also mehr als 5 pin. 

Der von der Beschwerdegegnerin vertretenen Auffassung, 

dag auch die unter Punkt 2.1 genannten, noch ubrig- 

- 

	

	 bleibenden Merkmale a) bis c) aus der Dl bekannt seien, 

kann jedoch nicht gefolgt werden. 

Merkmal a): 

Die AusfQhrungsform nach der Figur 3 der Dl 1st auf den 

Seiten 10 bis 12 beschrieben; die Tiefe des Kreuzgewindes 

betrgt demnnach 0,10 bis 0,15 mm (siehe Seite 10, 

vorletzte Zejie) und die Schichtdicke an den Feldern 5 

betrgt 0,03 bis 0,07 mm (siehe Seite 12, erster Absatz), 

was eindeutig weniger 1st als die Tiefe des Kreuz-

gewindes. 

Zwar wird als Untergrenze der Tiefe des Kreuzgewindes in 

Anspruch.6 der Wert 0,03mm angegeben - was noch imrner 

nicht dem Erfordernis des Merkmals a) entspricht, wonach 

die Profiltiefe kleiner sein soil als die geringste 

Schichtdicke der Laufschicht. Darüber hinaus ist es nach 

Auffassung der Kamnmer unzuiassig, diesen als absoluten 

Mindestwert für die Profiltiefe beanspruchten aligemeinen 

Wert mit einzelnen Maangaben eines speziellen 

Ausführungsbeispieis zu kombinieren, statt den eindeutig 

für dieses Ausfuhrungsbeispiel geltenden speziellen Were 

zu verwenden. 

Bei dieser Beurteilung kann auch nicht von einemn, wie die 

Beschwerdegegnerin behauptet, von der Kamer angeiegten 

unterschiediichen Mai,stab bei der Interpretation des 

Inhalts der Dl und des Patents die Rede sein. Die Dl 

of fenbart mehrere Ausführungsbeispiele und mnehrere 
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Bereiche für die Schichtdicken und die Form der 

vertiefungen sowie von beanspruchten Kombinationen von 

Bereichen (z. B. Anspruch 6) . Die von der Beschwerde-

gegnerin gebildete Koxnbination von Werten aus einern 

dieser AusfUhrungsbeispiele mit einem aus einem Anspruch 

(Anspruch 6) entnommenen bestimmten Grenzwert fQhrt zu 

einer weiteren AusfUhrungsform, die nicht als soiche 

of fenbart ist. Im vorliegenden Patent dagegen sind die 

Merkmale a) bis c) eindeutig alle auf dasselbe 

AusfQhrungsbeispiel bezogen und somit in ihrer 

Koinbinat ion of fenbart. 

Merkmal b): 

Das Kreuzgewinde der Dl kann nicht als eine Profilierung 

mit sich zumindest un wesentlichen in Laufrichtung 
erstreckenden Nuten aufgefa1t werden. 

Die Beschwerdegegnerin hat diesbezUglich auf Anspruch 6 

der Dl hingewiesen und vorgebracht, dag das Kreuzgewinde 

mit einer Steigung von 100 Him wesentlichen in 

Laufrichtung erstreckende Nuten" bilde. Jedoch spricht 

Anspruch 6 von einem Kreuzgewinde mit einer groi3en 

Steigung von beispielsweise 100  bis 500,  was nach 

Auffassung der Kairnner offensichtlich nur darauf hindeuten 

kann, da1, die Bezugsrichtung für diesen Winkelbereich die 

Lngsrichtung des Lagers und nicht die Querrichtung 

(Laufrichtung) ist. Im Qbrigen werden hier keine 

durchgehenden Nuten, sondern rautenformige Vertiefungen 

gebildet. 

Merkmal c): 

Gemä1, der Dl kann das weichere Lagermaterial galvanisch 

aufgebrachz oder auch augegos.en werden (Seize 9, 

zweiter Absatz) 
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Zwar wird in Zeile 7 auf Seite 9 angegeben, daI, nach dem 

Aufbringen des weicheren Lagerrnaterials zweckmig die 

Oberfläche noch einmal bearbeitet wird, hieraus kann 

jedoch nach Auffassung der Kammer nicht abgeleitet 

werden, dag das Lager auch unbearbeitet mit einer dern 

Kreuzgewinde entsprechenden Prof ilierung als Lager 

verwendet wird. Bei Gleitlageroberfiacheri wird 

normalerweise eine sehr glatte Oberfläche angestrebt 

(siehe auch das Patent, Spalte 1, Zeilen 27 bis 34), im 

Hinbljck auf den beachtlichen HOhenunterschied zwischen 

Feldern und Kreuzgewindenuten dUrfte daher eine 

Verwendung dieses Lagers ohne Nachbearbeitung zuinindest 

bei galvanischen Auftrag ausgeschlossen sein. 

Die neu genannte D4 of fenbart zwar, dag die gewelite 

Oberfläche der Laufschicht nach dem Galvanisieren nicht 

unbedingt bearbeitet werden muf, jedoch 1st hier die 

Tiefe der Prof ilierung auf 0,0254 mm beschränkt (siehe 

Spalte 1, Zeile 35), was gegenuber der Prof ilierung nach 

der Dl einen wesentlichen Unterschied darstelit und nicht 

im Widerspruch zu dem ailgemeinen Bestreben steht, glatte 

Lauff1chen zu erzielen. 

3.2 	Die Druckschrift D2 of fenbart eiri hochbelast.bares 

Gleitlager bestehend aus einer tragenden Stützschale (1) 

und einer auf der StQtzschale (1) aufgebrachten 

Lagermetallschjcht (2), die mit axialem Abstand (a) 

voneinander angeordnete, mit der Laufrichtung (6) 

hOchstens einen Winkel von 15 0  vorzugsweise kleiner ais 

3 0  (siehe Seite 7, Zeile 11) einschliej!,ende, sich im 

wesentlichen über den Umfang erstreckende, nutenartige 

Ausnebmungen (3) zur Autnabme eines weicheren Lagerwerk- 

stoffes (4) autweist. Zwischen den Lagerwerkstoffen 

bet indet sich eine Zwischenschicht. 

1218.D 	 . . 
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Dieser Stand der Technik zeigt also insbesondere das 

Merkmal b) bei einern Gleitlager mit einer 

Mischoberflãche. 

	

3.3 	Die im Patent kornmentierte US-A-2 187 755 (D3) betrif ft 

ebenfalls ein Gleitlager mit einer Mischoberf1?che aus 

aufeinanderfolgenden Laufflàchenanteilen aus 

unterschiedlichen Materialjen. Die die Lagerschichten 

aufnehmende Oberf1che ist profiliert und die Lager-

schichten sind nacheinander auf diese profilierte 

Oberflche galvanisch aufgetragen, so dag nach einem 

Abtrag der Wellungen im Bereich der Gleitf1che die 

aufeinander folgenden Lauff1chenanteile gebildet werden. 

	

3.4 	Die D4 betrif ft ein Mehrschicht-Gleitlager mit einer 

Aluminiumtragschicht, die, im Gegensatz zur LOsung nach 

dem Anspruch 1 eine Prof ilierung quer zur Laufrichtung 

der zu tragenden Welle aufweist. Diese Profilierung 

verhindert, dais das weiche Laufschichtrnaterial 

weggerieben werden kann (siehe Spalte 3, Zeilen 3 bis 

20). Bei galvanischem Auftrag der Laufschicht braucht die 

Laufschjchtfläche nicht unbedingt bearbeitet zu werden, 

weil die Prof ilierung auf maximal 0,0254 mm beschränkt 

ist (siehe Spalte 1, Zeile 35) 

	

4. 	Neuheit 

Wie sich aus den AusfQhrungen in vorstehenden 

Abschnitten 3.1 bis 3.4 ergibt, zeigt keines der 

zitierten Dokumente die Gesamtheit der Merkmale des 

Patentanspruchs. 

Das Verbundgleitlager nach dem einzigen Patentanspruch 

ist somit neu. 
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5. 	Erfinderische Ttigkej 

	

5.1 	Bei Verbundgleitlagern mit schichtweisem Aufbau, weiche 

in Betrieb hydrodynaxnjsch geschiniert werden, kOnnen am 

Ende der Lebensdauer Probleme in bezug auf eine nicht 

inuner auszuschljegene metallische Reibung zwischen der 

drehenden Welle und der Zwischenschjcht auftreten. Diese 

Zwischenschjcht, die im aligemeinen aus Nickel besteht, 

weist eine gegenuber der Laufschicht wesentlich grOf!ere 

Hàrte auf, so daZ bei einem Verschleig der weicheren 

Laufschjcht durch gro1f1achjgen Kontakt der Welle mit der 

Zwischenschicht die Gefahr einer plOtzlichen ZerstOrung 

des Lagers durch sog. "Fressen' 1  steigt, insbesondere wenn 
auch noch FremdkOrper ins Lager gelangen. 

Dem Patent liegt die Aufgabe zugrunde, diese Mangel zu 

vermeiden und das Verbundgleitlager so zu verbessern, da 

bei voller Wirksamkeit der Zwischenschicht deren Einflu 

auf die Lebensdauer bei einem Verschleig der Laufschicht 

erheblich herabgesetzt werden kann. Weiterhin wird eine 

vereinfachte Herstellung des Lagers angestrebt. 

	

5.2 	Zur LOsung dieser Aufgaben entsprechend den im Anspruch 

angegebenen Merkmalen sind nach Auffassung aus keiner der 

Entgegenhaltungen Dl bis D4 verwertbare Hinweise zu 

entnebmen. 

Insbesondere 1st bei den Dokumenten Dl bis D3 irn 

Betriebszustand die eigentliche Lauffläche des Gleit-

lagers als Mischoberfläche ausgefuhrt und, obwohl in Dl 

und D2 auch eine Zwischenschicht vorhanden ist, tritc bel 

diesern bekannten Lagern die Gefahr einer plOtzlichen 

ZerstOrurig des Lagers am Ende seiner Lebensdauer nicht 

auf, da die Aufteilung der Oberflche in unterschiied-

fiche Bereiche keine durchgehende Zwischenschicht zu1ät. 
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Wie weiterhin Qberzeugend von der BeschWerdefUhrerifl 

vorgetragen wurde, ist es für den Fachmanfl offensicht-

lich, dag es sich bei dem in Dl of fenbarten Gleitlager 

nicht urn ein hydrodynarnisch geschmiertes Lager handelt, 

wie beim Patentgegenstand (siehe Spalte 2, Zeilen 57 bis 

61), sondern urn ein Gleitlager, das ohne hydrodynamische 

Schrnierung arbeitet, was auch kiar aus dem in Kauf 

genommenen schnellen Verschleig der obersten Lagerschicht 

nach dern Ausfuhrungsbeispiel in Figur 3 (siehe Seite 7, 

erster Absatz, Seite 13, 2er Absatz) zurn Ausdruck kornmt. 

Aus diesen GrQnden ist es fraglich, ob der zustandige 

Fachrnann zur LOsung der bei einem Dreistoffverbundlager 

für hydrodynamische Scbmierung auftretenden Probleme die 

Dokurnente Dl bis D3, die sich zwar auf Mehrschicht-

gleitlager beziehen und von denen die D2 das Merkmal b) 

of fenbart, wo aber diese Probleme nicht auftreten, in 

Betracht zieheri würde. Selbst wenn er dies tate, kOnnte 

er aus diesen Druckschriften keine Anregung in Richtung 

auf die beanspruchte Relation der Profiltiefe zur 

Mindestdicke der Laufschicht erhalten (Merkmal a)) 

5.3 	Wie in Punkt 3.4 schon angedeutet, betrif ft die D4 em 

Verbundgleitlager mit einer Prof ilierung die guer zur 

Laufrichtung verlauft. Nit dieser Prof ilierung soil 

verhindert werden, dais die Laufschicht sich gegenüber der 

darunter liegenden Lagerschicht verschiebt (siehe 

Spalte 1, Zeilen 8 bis 15) 

Weder die Verwendung einer Zwischenschicht noch die davon 

abhangige, im angefochtenen Patent angesprochene 

Problematik und auch nicht die vorgenannten Merkmale a) 

und b) sind dieser Entgegenhaltung zu entnebmen. 

Mit der Encgegenhaltung D4 wurde also lediglich 

nachgewiesen, dag die Verwendung des Merkxnals c) in 
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Gleitlagern an sich bekannt ist, jedoch wUrde selbst bei 

Kornbination der aus Dl, D2 und D4 entnehmbaren Lehren das 

Merkxnal a) nicht nahegelegt sein. 

Zusammenfassend kornmt die Kammer zu dem Ergebnis, da, die 

Druckschrjften Dl, D2, D3 un,d D4 weder für sichnoch in 

Zusainmenschau sowie in Verbindung mit dem einem Fachmanri 

zu unterstellenden Wissen dem Gegenstand des Anspruchs 1 

im Hinblick auf das Erfordernjs der erfinderischen 

Tatigkeit patenthindernd entgegenstehen (Artikel 56 EPU), 

so dag das Patent auf der Basis des vorliegenden 

Anspruchs 1 Bestand haben kann. 

Gegen die zur Anpassung an den Patentanspruch sowie zur 

WQrdigung des Standes der Technik vorgenornmenen 

Anderungen in der Beschreibung bestehen keine Bedenken. 

	

6. 	Antrag auf ZurQckverweisung der Sache an die Einspruchs- 

abteilung bzw. auf erneute znündliche Verhandlung vor der 

Bes chwerdekarrzrner 

	

6.1 	Wie schon im Bescheid yam 7•  April 1993 mitgeteilt wurde, 

sieht die Karnrner keinen Grund, diesen Antrãgen der 

Beschwerdegegnerin stattzugeben, da von den für die 

Beurteilung der erfinderischen Ttigkeit wesentlichen 

Merkmalerj die Merkrnale a) und b) bereits eingehend in der 

mQndlichen Verhandlung vom 20. Oktober 1992 erOrtert 

wurden und die Beschwerdegegnerjn insoweit bereits 

ausreichend Gelegenheit zur Stellungnabme gehabt hat. 

Durch die Einfuhrung des Merkmals c) und die hierzu neu 

genannte Druckschrift D4 ist - wie au.s vorstehenden 

Ausfuhrungen unter Punkt 5.3 zur Frage der Patentfahig-

keit hervorgeht - keine wesentlich neue Sachiage 

entstanden, die im Hinblick auf Artikel 116 (1), Satz 2 

die erneute Anberaumung einer mündlichen Verhandlung 

rechtfertigen wUrde oder Anlag zu einer Zuruckverweisung 

geben kOnnte. Irn ubrigen hatte sich die Beschwerde- 
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gegnerin auch schon in der mund.1ichen Verhandlung zunt 

Merkmal c) geàufert und in dem dieser folgenden 

schriftlichen Verfahren hatte sie zusätzlich ausreichend 

Gelegenheit, zu dem neu hinzugekornrnenen Merkrnal c) 

Stellung zu nebmen, und von dieser Gelegenheit auch 

ausfuhrlich Gebrauch gemacht. 

Entscheidungsformel 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. 

Die Sache wird an die Vorinstanz zuruckverwiesen mit der 

Auflage, das Patent auf der Grundlage der in der 

mündlichen Verhandlung vom 20. Oktober 1992 eingereichten 

Unterlagen (Patentanspruch und Beschreibung) sowie der 

erteilten Zeichnung aufrechtzuerhalten. 

Die Antrge auf Zuruckverweisung an die Vorinstanz zur 

weiteren Prüfung und auf erneute mUndliche Verhandlung 

werden zuruckgewiesen. 

Der Geschftsste11enbeamte: 	Der Vorsitzende: 

S. biani 	 F/.el 
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